
Oö. Landtag: Beilage 218/2022, XXIX. Gesetzgebungsperiode 

Bericht 

des Ausschusses für Infrastruktur 

betreffend die Genehmigung einer Mehrjahresverpflichtung 

zum Projekt Ottsdorfergraben, 

an der L553 Ziehbergstraße von km 2,300 bis km 2,950 

in der Gemeinde Micheldorf in Oberösterreich 

 

 

[L-2022-505115/2-XXIX, 

miterledigt Beilage 193/2022] 

 

Unter Bedachtnahme auf die Mehrjährigkeit der vom Land Oberösterreich, Landesstraßen-

verwaltung, einzugehenden Verpflichtung bedarf die Finanzierung vom Projekt Ottsdorfergraben an 

der L553 Ziehbergstraße von km 2,300 bis km 2,950, in der Gemeinde Micheldorf in Oberösterreich 

im Zeitraum von 2023 bis 2037 gemäß § 21 Abs. 4 der Haushaltsordnung des Landes 

Oberösterreich und Art. 55 Oö. L-VG der Genehmigung durch den Oö. Landtag.  

 

Projektsziel:  Planungsziel ist die Erhaltung und der präventive Schutz des Lebens- 

und Siedlungsraumes für das Ortszentrum von Ottsdorf und der Schutz 

der L553 Ziehberglandesstraße vor einem 100-jährlichen Bemessungs-

ereignis im Ottsdorfergraben und Breitentalergraben. 

 

Diese Ziele sollen durch den gesicherten Geschiebe- und 

Wildholzrückhalt vor dem Siedlungsbereich und die Sicherstellung einer 

weitgehend schadlosen und nachhaltigen Hochwasserableitung durch 

den bewohnten Bereich Richtung Vorflut erreicht werden.  

 

Weiteres Planungsziel ist der Erhalt des bestehenden Schutzniveaus 

durch Instandhaltung bzw. Ersatzneubau bereits vorhandener 

Verbauungen. Dem gesamtheitlichen Planungsgrundsatz folgend wurde 

somit das gesamte Einzugsgebiet begutachtet und wurden zahlreiche 

lokale Maßnahmen zum erhaltenden und vorbeugenden Schutz 

vorgesehen. 

 

Aktuell befinden sich große Teile der Ortschaft Ottsdorf mit Ein- und 

Mehrfamilienhäusern, Gehöften, sowie ua. die vielbefahrene L553 

Ziehberglandesstraße in der gelben Wildbachgefahrenzone. 
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Maßnahme (Überblick): Geschieberückhaltesperre 

 Bachräumung 

 

Bauzeitraum:                       15 Jahre 

 

Gesamtbaukosten:              ca. 1.720.000 Euro (brutto) 

 

Die Gesamtfinanzierung ist wie folgt vorgesehen: 

Bundesmittel: (WLV)      58 %                    997.600,-- Euro 

Land OÖ, Abteilung Land- und Forstwirtschaft  15 %                    258.000,-- Euro 

Interessenten:     

Landesstraßenverwaltung OÖ      4 %                      68.800,-- Euro 

Gemeinde Micheldorf in Oberösterreich   23 %                    395.600,-- Euro 

Gesamtbaukosten                                                                                         1.720.000,-- Euro 

 

Die Aufteilung des Interessentenbeitrags der Landesstraßenverwaltung in der Höhe von 4 % ist wie 

nachstehend aufgelistet in folgenden Jahresraten vorgesehen:  

 

1.       bis     5. Jahr    48.800,-- Euro 

6.       bis   15. Jahr    20.000,-- Euro 

Gesamtkosten                         68.000,-- Euro 

 

Der Landesbeitrag wird bei der VSt. 1/611408/7351/000 bereitgestellt. 

 

Die für dieses Projekt angenommenen Baukosten und die sich aus dem Finanzierungsschlüssel 

ergebenden Beiträge sind nur Richtwerte (brutto) die von den Witterungs- bzw. Arbeitsverhältnissen 

und einer noch zu berücksichtigenden Wertsicherung abhängig sind und daher von der tatsächlichen 

Abrechnung abweichen können. 

 

Fix ist hingegen der bei den Genehmigungsverfahren zwischen Bund, Land und Interessenten 

festgelegte prozentuelle Finanzierungsschlüssel. 

 

Die Abteilung Straßenneubau und -erhaltung wird mit der laufenden Betreuung und Kontrolle der 

Maßnahmen, sowie mit der Förderungsabwicklung betraut. 

 

 

Der Ausschuss für Infrastruktur beantragt, der Oö. Landtag möge die finanzielle 

Mehrjahresverpflichtung im Ausmaß der diesem Antrag vorangestellten Begründung 

genehmigen. 

 

Linz, am 19. Mai 2022 

 

 Peter Handlos David Schießl 

 Obmann Berichterstatter 


